
                                                                        
 

Anleitung: ERSTANTRAG → KITA 
 

Stand: 04.2026 

https://schulprogramm.lgl-bw.de/sp-teilnahmeantrag/ 
 

 
➔ Erstantrag: Einrichtungen, die bisher noch nicht am EU-Schulprogramm teilgenommen haben, müssen 

einen Erstantrag stellen. Klicken Sie hierfür auf das Feld „Erstantrag“. 
➔ Folgeantrag: Einrichtungen, die bereits am EU-Schulprogramm teilgenommen haben, melden sich mit 

dem Dienststellenschlüssel/Kindergartencode und dem Kennwort an. 

https://schulprogramm.lgl-bw.de/sp-teilnahmeantrag/
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➔ Alle Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, müssen vollständig und korrekt ausgefüllt werden. 
➔ Kindergärten/Kindertagesstätten lassen das Feld „Dienststellenschlüssel/Kindergartencode“ leer, wenn 

diese noch nie am EU-Schulprogramm (früher EU-Schulfruchtprogramm bzw. EU-Schulobst- und -
gemüseprogramm) teilgenommen haben. 

➔ Kindergärten/Kindertagesstätten, die vor Jahren am EU-Schulprogramm (früher EU-Schulfruchtprogramm 
bzw. EU-Schulobst- und -gemüseprogramm) teilgenommen haben, tragen ihren damals zugewiesenen 
Dienststellenschlüssel/Kindergartencode ein. 

➔ Tragen Sie bei „E-Mail-Adresse der Einrichtung“ bitte eine allgemeine, keine personenbezogene E-Mail-
Adresse ein. Halten Sie diese E-Mail-Adresse stets aktuell, da alle Informationen rund um das EU-
Schulprogramm ausschließlich per E-Mail versendet werden. Sollte sich Ihre E-Mail-Adresse zu einem 
späteren Zeitpunkt ändern, führen Sie umgehend eine Stammdatenänderung durch. 

➔ Klicken Sie auf das Feld „Weiter“. 

Bitte tragen Sie hier eine allgemeine, keine 
personenbezogene E-Mail-Adresse ein. 

Kitas lassen dieses Feld bitte leer. 
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➔ Bitte fügen Sie in das Feld „Bestätigungscode“ den Bestätigungscode ein, den Sie per E-Mail an die soeben 

angegebene E-Mail-Adresse der Einrichtung auf Seite 2 erhalten haben. 
➔ Der Empfang dieser E-Mail kann einige Minuten dauern. 
➔ Sollten Sie keine E-Mail erhalten, überprüfen Sie die angegebene E-Mail-Adresse auf Korrektheit. 

Möglicherweise wurde die E-Mail von Ihrem Spam-Filter abgefangen und befindet sich im Spam-Ordner. 
Überprüfen Sie ebenfalls ob Ihr Postfach voll ist und daher keine neuen E-Mails empfangen kann. 

➔ Klicken Sie anschließend auf das Feld „Eingaben überprüfen“ um auf die nächste Seite zu gelangen. 
 
E-Mail: 
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➔ Alle Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, müssen vollständig und korrekt ausgefüllt werden. 
➔ In das Feld „Anzahl teilnehmende Kinder“ ist die Anzahl der Kinder einzutragen, die Ihre Einrichtung im 

September 2026 tatsächlich besuchen. 
➔ Die Ankreuzfelder „Belieferung mit Bio-Ware: 1. Halbjahr 2. Halbjahr“ sind nur anzuklicken, sofern Bio-Ware 

geliefert werden soll und dafür ein entsprechender Bio-Lieferant ausgewählt wird. 
Lassen Sie die Kästchen leer, sofern konventionelle Ware geliefert werden soll und dafür ein 
entsprechender konventioneller Lieferant ausgewählt wird. 
➢ Die Ankreuzfelder bedeuten nicht, dass Ihre Einrichtung im ersten und/oder zweiten Schulhalbjahr 

am EU-Schulprogramm teilnehmen möchte, sondern geben ausschließlich an, ob im jeweiligen 
Schulhalbjahr eine Lieferung von Bio-Ware oder konventioneller Ware gewünscht wird. Mit 
Absenden des Erstantrags melden Sie sich automatisch für das gesamte Schuljahr an. 

 
➔ Klicken Sie anschließend auf das Feld „Eingaben überprüfen“ um auf die nächste Seite zu gelangen. 
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➔ Bitte prüfen Sie auf der Übersicht der Online-Anmeldung Ihre Angaben auf Vollständigkeit und Korrektheit. 
➔ Klicken Sie das weiße Kästchen an, wenn Sie die Teilnahmevoraussetzungen und Rahmenbedingungen 

zur Kenntnis genommen haben und damit einverstanden sind. 
➔ Der Erstantrag gilt erst als gestellt, wenn Sie auf das Feld „Antrag absenden“ klicken. 
➔ Folgende Meldung erscheint bei erfolgreicher Anmeldung: „Ihr Antrag wurde übermittelt“. 
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➔ Nachdem Sie den Erstantrag gestellt haben, erhalten Sie an die auf Seite 2 angegebene E-Mail-Adresse 

eine Bestätigungs-E-Mail. Darin finden Sie den Teilnahmeantrag als PDF im Anhang. Drucken Sie diesen 
vollständig aus, versehen diesen mit Datum, Namen sowie Unterschrift und reichen diesen per Post 
oder Fax bis spätestens 24.05.2026 (Kindertageseinrichtungen) beim RP Tübingen ein. 

➔ Bitte melden Sie sich umgehend beim RP Tübingen, falls diese Meldung nicht erscheint und Sie keine 
Bestätigungs-E-Mail an die auf Seite 2 angegebene E-Mail-Adresse erhalten. 

➔ Sollten Sie bemerken, dass Ihnen beim Ausfüllen des Erstantrags ein Fehler unterlaufen ist, so stellen Sie 
bitte einen Korrekturantrag. Diesen finden Sie auf der Startseite der Online-Anmeldung unten. Füllen Sie 
diesen vollständig und korrekt aus, versehen diesen mit Datum, Namen sowie Unterschrift und reichen 
diesen per Post oder Fax bis spätestens 24.05.2026 (Kindertageseinrichtungen) beim RP Tübingen ein. 

➔ Sie werden vom RP Tübingen voraussichtlich im Juli 2026 per E-Mail an die auf Seite 2 angegebene E-
Mail-Adresse darüber informiert, ob Ihre Einrichtung in das EU-Schulprogramm Baden-Württemberg 
aufgenommen wird. Reichen Sie in diesem Fall den Zulassungsbescheid unbedingt an Ihren Lieferanten 
weiter. Um eine optimale Bearbeitung zu gewährleisten, bitten wir Sie jedoch, von vorzeitigen Anfragen 
abzusehen. 

 
E-Mail: 

 
➔ Der Teilnahmeantrag befindet sich als PDF im Anhang. 
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Teilnahmeantrag: 
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➔ Drucken Sie alle Seiten des Teilnahmeantrags aus, versehen diesen mit Datum, Namen sowie Unterschrift 

und reichen diesen per Post oder Fax bis spätestens 24.05.2026 (Kindertageseinrichtungen) beim RP 
Tübingen ein. 

➔ Sollten Sie bemerken, dass Ihnen beim Ausfüllen des Erstantrags ein Fehler unterlaufen ist, so stellen Sie 
bitte einen Korrekturantrag. Diesen finden Sie auf der Startseite der Online-Anmeldung unten. Füllen Sie 
diesen vollständig und korrekt aus, versehen diesen mit Datum, Namen sowie Unterschrift und reichen 
diesen per Post oder Fax bis spätestens 24.05.2026 (Kindertageseinrichtungen) beim RRP Tübingen ein. 

➔ Sie werden vom RP Tübingen voraussichtlich im Juli 2026 per E-Mail an die auf Seite 2 angegebene E-
Mail-Adresse darüber informiert, ob Ihre Einrichtung in das EU-Schulprogramm Baden-Württemberg 
aufgenommen wird. Reichen Sie in diesem Fall den Zulassungsbescheid unbedingt an Ihren Lieferanten 
weiter. Um eine optimale Bearbeitung zu gewährleisten, bitten wir Sie jedoch, von vorzeitigen Anfragen 
abzusehen. 


